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Verfasser der Motion: Hauswirth Urs, Agglomerationsrat der Gemeinde Düdingen 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen Agglomerationsrätinnen 
Sehr geehrte Herren Agglomerationsräte 
 
 
Wie bereits an der zweiten Sitzung vom 8.10.08 unter Verschiedenem mitgeteilt, bedauern es die 
Düdingerräte (nachstehend wir), dass der Vorstand es mit seiner Zusammensetzung verpasst hat, ein 
Signal zur Brückenfunktion zwischen Saane- und Sensebezirk zu geben. 
 
Wir finden, dass dem Zweck für die Verständigung, das gute Einvernehmen und den Austausch 
zwischen den kantonalen Sprachgemeinschaft, wie es in Art. 4 der Statuten steht, nur Rechnung 
getragen wird, wenn beide Bezirke im Agglomerationsvorstand vertreten sind. 
 
Denn nur so wird die Agglomeration Freiburg auch für weitere Sensebezirkgemeinden attraktiver. 
 
Daher stellen wir mit dieser Motion den Antrag, den Artikel 19 Absatz 2 der Statuten wie folgt zu 
ändern (in fetter Schrägschrift): 
 
 
 
 
Art. 19 Konstituierung 
 
2 

 

Er wählt seine Präsidentin oder seinen Präsidenten und seine zwei Vizepräsidentinnen oder 
Vizepräsidenten für die Dauer der Amtsperiode. Beide Bezirke sind im Präsidium vertreten. Für 
die Wahlen gilt Artikel 58 Abs. 3 GG. 

 
 
 
 
 
Im Namen der Düdinger-Agglomerationsräte 
 
Datum: 19. November 2008 
Urs Hauswirth, Düdingen 
 
 


